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Der Inſertionspreis für den Maum
Urſcheint monatlich 1 mal. einer Zeile von 3K76 mm beträg

3 Preis unter Kreuzband frei durch Mlãüir 1918 30 Pfg. , bei größeren Aufträgen, flk. 8 die Geſchäftsſtelle bezogen 5 Mk. U mehrmaligem Einrücken und Cliché⸗6. Tgang7
fürs Jahr . Auftrag wird ſolcher allenſalls nach

Uebereinkunft feſtgeſetzt .

Inhalt : 1. Die Erhöhung der Tagesgebührenſätze der Gemeindebeamten . Erwerbung des Bürgerrechts und Ein⸗
ricken in den Bürgernutzen . Nachprüfung der Einkommensverhältniſſe des Stadtrechners E. S. in A. Angehörigenbei⸗

hilfen für zum Kriegsdienſt einberufene Arbeiter . 4. Karlsruhe . Woc henhilfe während des Krieges . Koſten einer ärzt⸗

lichen Beſcheinigung zur Erlangu ng einer Milchbezugskarte . 6 Offenbu rg. Mannheim . Far nilienunterſtützungen . Kriegspreiſe

in Nord und Süd . 7. Statuten⸗Aenderung . Rechnungsergebniſſe . Feuerverſicherungsverein „Badenia “ : Rechnungsergebnis

1 . Allgemeine Gemeindeſachen . ja ein gewöhnlicher Fabrikarbeiter von 15 Jahren
jetzt ſeine 8Sund 10 Mark verdiene , währenddem die

Die Erhöhung der Tagesgebührenſütze für die Teuerung in einem ſolch Umfange zugenommen
Gemeindebeamten betr . habe , daß der wirkliche Aufwand wohl dand wohl das doppelte
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ler ſind der Anſicht , daß bei den jetzigen Teuerungs⸗ [ waltungsrecht eingegriffen würde , dieſe müſſe unter

verhältniſſen und bei den geſteigerten Lohnſätzen allen Umſtänden den Gemeinden gewahrt werden
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Die Frage des über die Mittagszeit hinaus Be⸗

ſchäftigtſeins ſtellte ſich die 23 ebenfalls

grundſätzlich ablehnend gegenũ ber , aus dem einfa⸗

chen weil der Herr Regierungsvertreter
meinte , es ktönne dadurch , daß di ie Gebührenſätze von

einem halben auf einen ganzen Tag erhöht würden ,

Veranlaſſung gegeben ſein , 8
die Gem eindever —

treter ſich unregelmäßigerwe eine halbe Tages

gebühr zu viel verſchaffen , vielleicht eine Stunde

länger in der Amtsſtadt verw eilen als nötig .

Die Meh der Mitgeieder der Kommiſſton
glaubte

ſie
— Sinwendungen der Großh .Regie⸗

rung an zu müſſen . Von den meiſten Sei

ten beſo von juriſtiſcher Seite wurde der Be

deutung elbſtverwaltung der Gemeinde ein

großes Gewicht beigelegt , daß man nicht hoffen

konnte , die Kommiſſion werde zu einer Annahme

des Antrags gelangen . Auch wurde —— gehoben ,

daß wohl wa sſchluß die

Vecthältniſſe
daß die

8 und die

Teu⸗ rur gsve

gemeinhe zolgedeſſenahme des

ſtellte

Vermitt⸗

der Kommiſſion ange⸗
der Antrag der Regie —

ſen werde . Der weiter —

Regierung em⸗

ebenfalls eine

abgelehnt

lungsantrac
nommen ,

rung als

ich nun den

' rren Abgg .

0 n Antrac des

Herrn Vo enden der K hinqeh end, der

Regierung denſelben als Materia überweiſen ,

— zu wollen .

Zur Begründung des Antrags der Abgg . Nec

und Gen . erhält das

Abg . Neck ( natl .
Wie der Herr richterſtatter ſchon ausgeführt

hat , bezweckt unſer Antrag , eine Erhöhung !der Ge⸗

—. —der I
indebeamten , insbeſondere für aus⸗

Die Gebührenordnung , die

camten berührt , wurde fe

vom 30 . November 1874

40 Jahren , iſt an dieſer
denemal geändert worden ,

aber die Gebül ür die Tätiakeit der Ge⸗

meindebeamten außerhalb ihres Wohnſitzes ſin

nicht geändert worden chon im Jahre 1874 hat

die Großh
i

gut und billig anerkonnt ,

daß bei ar igkeit und einem Zeitauf

wand von über inden eine Gebühr Bon
6 Mart

und bei weniger als 6 Stunden eine Ge bühr von

3 Mark als — id zu 18
wäre . Bei

der Verſchiebun Verhältniſſe und der ganzen

wirtſchaftlichen wird man doch anerkennen
dürfen , daß dieſe e nicht mehr als ausreichen

bezeichnet werden können , und ſie werden auch

die kommende Zeit jedenfalls nicht mehr als aus

reichend bezeichnet werden können . Das ſind Gründe ,

die uns bewogen haben , den Antrag einzubringen :

Hohe Kammer wolle beſchließen , die Großh . R

gierung zu erſuchen , die Sätze der Gemeindeg⸗ B

renordnung ( Verordnung des 8 Miniſteriums der Ju⸗

Dn

ſtiz und des Innern vom 31 . Dezember 1896 , 24

März 1900 , 27 . Auguſt 1902 und 27 . Januar 1910

den heutigen Verhältniſ ſen entſprechend zu erhöhen .

Dieſe Erhöhung wäre um ſo angebrachter , als

auch die Bezahlung d der Gemeindebeamten durchweg

ungenügend iſt . Die Tätigkeited der Gemeindebeamten

und insbeſondere die der Bürgermeiſter iſt über den

Krieg eine ganz andere geworden . Mehr als dopoelt
ſoviel als in Friedensja hren werden ſie zu Amt ge

rufen um hier Belehrlün
gen, Anregunger und Auf⸗

träge entgegenzunehmen . Die vielen Hunderte von

Verordnungen , die ' erſchiene en ſind , müſſen durch die

Gemeindebeamten in die Wirklichkeit umgeſetzt wer⸗

den , vielfach gegen den Willen einer ſehr großen
Zahl der Bevölkerung . Daß der Büre

Vamt keine FIr eunde und Verehrer ) das bedarf

pohl auch keiner Begrii idung. Zu all der Aufregung

und nervenver igkeit , die doch lediglich
im Intereſſe des VotAtsganzen geſchteht

und in Wür

digung der ungenügenden Bezahlun g bei den länd⸗
iſſen ſie gentell 8 bei : nuswär⸗ :

tiger tigkeit
15

Auslag 5 der eigenen 2

czahlen . Wir ſind der Ueberzeut gung , daß dies

81 ſtand iſt , den man nicht billigen km

ineindegebührenordnung wurde ſchon nmehrm als 0

ändert , aber , n geſagt , an den Sätzen für die G0
meir ndebeamt

aus dem Jahr 1874 ſtam

m iſt nicht⸗ worden . Der Großh . Re

iheit geboten , mit der Ab

ührenordnung den⸗der

zu tragen .

Tmeiſter

ekommen , daß es
5 dert Gemeindege⸗⸗

nit Zuſtimmung des

inbuleng
der Staats

ſprechchend zu erhöhen . In einem

noch meuereeren Erlaß wird den Gemein den empfoh⸗

0 zren auf 8 Mark zu erhöhen und

Zuſtimmung zum Voranſchlag ſolche

0 geuehmigen zu laſſen . Die Großh Ro⸗

gierung iſt hier alſo mindeſtens um 2 Schritte wei⸗

ter gegangen , als die Kommiſſion es für notwen

dig gefunden hat . Nun wäre es außerordentlich in

tereſſant , zu erfahren , wieviel ländliche Gemeinden

und insbeſondere in welchem u mfang bisher mit Er⸗

folg von dem § 5 Ver
DGemeindegebührenordnung

Gebrauch gemacht haben . Landauf und landab kla⸗

gen mir die G ndebeamten lebhaft darüber , daß

ürgerau isſchüſſe zu die⸗

zrenordnung nicht er⸗

In den Städten und Städtchen und

in den größeren Dörfern geht ſolches ohne Anſtand ;

ber in den kleinen rein ländlichen Gemeinden , da

die Durchführung einer Erhöhung rein unmöglich

geworden . Wie mir vielfach von Kollegen geſchildert

worden iſt , haben ſie etwa folgendes erlebt : Wenn

die Angelegenheit auf der Tagesordnung f tand und

der Herr Bürgermeiſter kurz mit einigen Sätzen da⸗

rüber referierte da erhebt ſich jemand aus der Ge⸗

meindevetſonudn ig und ſagt etwa folgendes : „ Wir

ſind mit der Tätigkeit unſeres Bürgermeiſters und

der Geme eindebeamten vollſtändig zufrieden . Wir

haben gar keine Klage gegen ſie vor zubringen . Aber

die Erhöhung , die er beantragt , die finden wir nicht
für notwendig , denn wir ſind der Auffaſſung , daß

die , die die Arbeit angebe u, das ſind die Herren aus

der Amtsſtadt , die ſollen es auch bezahlen . Für das .

was wir in der Gemeinde Arbeit angeben , genügt

in einem vor kurze !

ihnen die Zuſtimmung der

ſem § 5 der Gemeindegebü

reichbar war .



die Bezahlung für den Bürgermeiſter ; und wenn die

Herren in der Amtsſtadt mehr gear beitet Rabon
wol⸗

Iu , ſollen ſie es auch bezahlen . “ Die Erfahrung ,
die aus dieſer kurzen Auseinande rſetzung entſtebt ,
At in der Regel die , daß ein vernünftiger Bürger

meiſter den Autrag zurückzieht, weil in der Meh

zahl der Fälle ſich innerhalb der Ge — —

lung niemand mehr findet , der den Mut hat , dem

erwähnten Sprecher entgegenzutreten .
Nachdem die Regierung die Gemeindegebühren —

ordnung erlaſſen hat , wäre es nach unſerer Meinung

ihre Pflicht , ſie ſo auszugeſtalten ,daß ſie den Zeit⸗

verhältniſſen entſpricht . In einer Zeit wie der ver

floſſenen , wo von unſeren Gemeindebeamten gerade⸗

zu hervorragendes für das Staatsganze geleiſtet
worden iſt , da müßte eine ſtarke und we itſichtige
Regierung zugreifen und den Gemeindebeamten nach

dieſer Richtung hin in weitgehendem Maße entge⸗

genkommen . Und , aus dieſem Grunde , damit die

Regierung die Angelegenheit möglichſt fördere ,

möchte ich das hohe Haus bitten , den Antrag der

Kommiſſion abzulehnen und unſerem Antrag zuzu
ſtimmen , wonack alsk ald eine änderung der Ge⸗

bührenordnung erfolgen ſoll , die den derzeitige

ſächlichen Verhältniſſen Rechnung trägt .

Abg . Martin ( Zeutr . ) :

— Standpunkt der Kommiſſion in der Frage
d5 meindegebührenordnung muß inſofern etwas

be Winte n, als doch die Berechtigung des Antrags

des Herrn Kollegen Neck durch die Zeitwerhältniſſe

zweifellos
feltdeebt. We enn ge ltend gemacht wird , eine

Aenderung er ein Zutun von ſeiten der Großh .

Regierung in der Ange legenheit bedeute ein Eir

greife u in das Sell d

n tat

ſtverwaltungsrecht der Gemeinde '

ſo könnte dem eutkezennehn
lten werden und wohl

mit Recht entgegengehalten werden : wenn eine Aen⸗

derung in dieſer Angelegenheit einen Einariff in die

r Gemeinde darſtellt , ſo ſtellt

auch die Verordnung vom 31 . Dezember 1896 , die

bis zum heutigen Tag beſteht, gleichfalls einen Ein
2 . as Selbſt ungsrecht der Gemeinden

Sache den Gemeinden ſelbſt

s iſt an ſich kein unbilliger
praktiſche Durchführung des ſel

in mancher Hinſicht auf erhebliche

Manche Gemeindeverwaltungen
außerordentlichen Sparſinn , wenn

handelt , Aufwendungen für einzelne

eindeverwaltung zu bewilligen , und
i Liebhaberei ,

beim Bürgerausſchuß
immerfort betteln zu

Regelung dieſer Ange

Aenderung im Sinne des An

derrn Kollegen Neck würden wir über

Selbſtverwaltung de

alt

der
es ſeine

zieſe Schwierigkeiten hinwegkommen . Wir

gegnen doch auch auf anderen Gebieten ſtaatlichen
timmungen über die Entlohnungen , ſo insbeſon

dere über die Entlohnung der Lehrkräfte , der He —

bammen , der Fleiſchbeſchau , und auch auf anderen

Gebieten greifen ſtaatliche Beſtimmungen Platz , die

ſehr ſtarkt in die Verwaltungsangelegenheiten der

Gemeinden eingreifen . Ich darf vielleicht nur erin⸗

nern an die Beſtimmungen bezüglich der Abrechnung

zwiſchen Grundſtock und Wirtſchaft , zum Vollzug des

L . 2 der Gemeinderechnungsanweiſung , über die

Verwaltung der Sparkaſſenüberſchüſſe uſw . Anc

meine Meinung iſt es , daß mit der ſtaatlichen Re⸗

gelung der Angelegenheit manche Mißlichkeit und

27

Schwierigkeit beſeitigt würde . Auch manchen Ge⸗

meinderäten wäre eine ſtaatliche Regelung der An⸗

gelegenheit ſehr erwünſcht . In meinem Gemeinde⸗

rat ſind ſchon wiederholt Aeußerungen in dieſer

Richtung gefallen und verlautbar geworden , indem
die betreffenden Herren mir entgegenhielten : Ja ,
wenn ſtaatlicherſeits eine greifbare Norm für die

Regelung dieſer Verhältuiſſe beſtünde , ſo hätten wir

in der Angelegenheit viel leichteres Spiel und wür⸗

den uns zu einer entſprechenden ung der An⸗

gelegenheit viel lieber verſtehen . Bei der faſt durch⸗

weg ſchlechten und ungenügenden Bezahlung der

Gemeindebeamten auf dem Land wäre eine

lung der Gebührenbezüge im Sinne des Antrags de

Herrn Kollegen Neſck gewiß am Platze und ſehr zu

wünſchen . Wenn am letzten Freitag hier in dieſem

Hohen Haus für die Beamten des Staates einmütig

faſt 18 Millionen bewilligt worden ſind , 3 wird der

Slandpunkt der Kommiſſion bei den Gemeindebe

amten und Gemeindebedienſteten in dieſer Angele

genheit eine gewiſſe und wohl berechtigte Verſtim⸗

mung verurſachen ( Mehrfache Zuſtimmung ) , insbe⸗
jondere , nachdem es ſich bei dieſer Angelegenheit nur

um die Erlaſſung einer Verordnung handelt , nicht

auch um die Aufbringung der Mittel von ſeiten des

Stagtes . Ich möchte deshalb das Hohe Haus und

die Großh . Regierung im Sinne und Gedanken des

verehrten Herrn Vorredners dringend erſuchen , die

ſer Angelegenheit nach unſeren Wüuſchen gerecht
werden zu wollen .

Abg . Wittemann Gentr. e
Ich bin ein Mitunterzeichner des Antrags Ne

und Gen . und habe , als ich hörte , mit welchem Er

folg die Druchſach je Nr . 22 e in der Kommiſſion be⸗

handelt wurde , dieſen Ausgang bedauert . Ich bin

auch mit den Herren Vorrednern der Meinung , daß

＋g
L .

die Gebührenordnung für Gemeindebeamte veraltet

iſt und den heutigen Zeitläufen in gar keiner Weiſe

entſpricht . Die Gründe , die eine Neuordnung er

heiſchen , ſind vom Herrn Kollegen Neck und meinem

reunde Martin in einer Weiſe vorgetragen wor⸗

den, daß ich nur darauf Bezug nehmen kann . Man

muß den Gemeindebeamten und Gemeindebedienſte

eben auch den Lohn geben für ihre dienſtliche

itigteit , den ſie zu beanſpruchen haben ; denn jede
Arbeit iſt des entſprechenden Lohnes wert , und daß

die Tätigkeit der ndebeamten und »bedienſte⸗

ten durch die alte Gebührenordnung genügend

ſchädigt wird , das wird heutzutage kein Menſch mehr

behaupten wollen . Es muß deshalb die Gemeinde

gebührenordt tung in einer Weiſe geändert werden ,

wie der Antrag Neck es wünſcht , und die meiſten

meiner Freunde ſind der Meinung , daß ſie nicht für

den Antrag der Kommiſſion ſtimmen können , ſondern

für den Antrag Neck und Gen . ihre Stimme abgeben

müſſen .

Abg . Engelhardt ( Zentr . ) :

Ich kann mich den Ausführungen
des Martin voll anſchließen . Der Autr

Abg . Neck bezweckt ja nur allein die pra

führung der notwendigen Aenderung ,

zeitige Gebührenordnung unhaltbar iſt 115 nicht

mehr in die heutige Zeit paßt . Ich bin daher der

Meinung , daß wir dem Antrag Neck unſere Zuſtim
mung geben ſollten .

Abg . Marum ( Soz . ) :
Es beſtehen ſelbſtverſtändlich gar keine Zweifel

darüber , daß die Gebühren, welche die

beamten zurzeit beziehen , durchaus unzulänglich ſind

8
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und alle diejenigen , welche in der Kommiſſion bei

der Beratung des Antrags zugegen geweſen ſind ,

und welche dem Antrag der Kommiſſion zugeſtimmt

haben , haben anerkännt , daß die Gebühren der Ge⸗

meindebeamten den heutigen Verhältniſſen in gar

keiner Weiſe mehr entſprechen . Es iſt weiter in der

Kommiſſion von allen Seiten anerkannt worden

und das ſoll auch von meiner Seite vorgetragen
werden , daß die Gemeindebeamten in jeder Weiſe

insbeſondere während des Krieges die große Laſt von

Arbeit , die ihnen aufgewälzt worden iſt , pflichtgetreu

getragen haben , und daß ſie eine Tätigkeit entfaltet

haben , die aller Anerkennung wert iſt . Ein Ande⸗

réEs aber iſt es , ob man einerſeits die Unzulänglich⸗

keit der Gebühren der Gemeindebeamten und ihrer

Bezahlung anerkennt , ob man anerkennt , daß die

Gemeindebeamten ihre Pflicht getan haben , ein

Anders iſt es , Ib man dem Antrage , wie er von den

Herren Abgg . Neck und Gen . urſprünglich geſtellt

worden iſt , zuſtimmt . Die Kommiſſion hat nach

meiner Auffaſſung durchaus recht getan , als ſie den

Antrag der Großh . Regierung als Material für eine

ſpätere Regelung der Gebührenordnung zu überwei⸗

ſen vorſchlug , und ich ſchließe mich dieſem Antrage

uUn.
Man muß bei den Gebühren der Gemeindebe

amten zweierlei werten , einmal die Tagesgebühren

und ſodann die Geſchäftsgebühren . Gegen eine Er⸗

höhung deét Geſchäftsgebühren der Gemeindebeam⸗

ten habe ich für jetzt und für ſpäter die allerſchwerſten

Bedenken , und zwar deswegen , weil die Gebühren

es handelt ſich oft um die Ausſtellung von Ver⸗

mölſenszeugniſſes nicht von der Gemeinde be

zuhli werden , ſondern von ben Einwohneen der
Gemeinde und jede Ausgabe von 10 oder 50 Pfg .

bei Inanſpruchnahine von Gemeindebeamten er⸗

heblich ins Gewicht fällt . Ich halte es überhaupt

für verkehrt , daß man die Bezahlung der Gemeinde

beamten auf das Gebührenerträgnis abſtellt ; ich

würde es für viel richtiger halten , wenn die Ge

meindebeamten eine feſte Beſoldung von ihrer Ge⸗

meinde bekämen und wenn ſie nicht auf den Ertrag

aus ſolchen Gebühren angewieſen wären . Soviel

zu den Geſchäftsgebühren .
gesgebühren angeht , ſo halte ichWas nun die 2 1gür

durchaus richtig , daß die Tagesgebühren , trotz

der Erhöhung , die ſie im Frühjahre 1914 durch eine

Verordnung der Großh . Regierung letztmals erfah —

ren haben , den heutigen Verhältniſſen nicht mehr

entſprechen . Ich brauche die Gründe dafür nicht

näher anzuführen : geſunkener Geldwert , die Teue⸗

rungsverhältt all das ſpricht dafür , daß man die

Tagesgebühren erhöht . Alles das würde an und für

ſich auch für Annahme des Antrags Neck ſprechen

Aber es gibt einen anderen Weg , um zu demſelben

Ziele zu gelangen , und dieſer andere Weg , der in .

§ 5 der Gebührenordnung gegeben iſt , ſcheint mir

der richtigere und gangbarere zu ſein . Dort heiß

es ausdrücklich , daß für auswärtige Geſchäfte der

Gemeinde vor deren Vornahme mit Zuſtimmung

der zuſtändigen Gemeindebehörden und mit Ge⸗

nehmigung der Staatsbehörde höhere als die geord —

neten Tagesgebühren zugeſtanden werden können .

Wir haben alſo in dieſer Gebührenordnung die Be

ſtimmung , daß die Gemeinden ſelbſt in der Lage ſind

wenn die Gebühren nicht zureichend erſcheinen , eine

Erhöhung herbeizuführen . Nun vertrete ich den

Ständvunkt : wenn wir einmal in einer ſolchen Norm

Ine Beſtimmung haben , welche den Gemeinden es

ermöglicht , im Wege der Selbſtverwaltung die Sötz

zu erhöhen und ſelbſtändige Regelung zu ſchaffen , ſo

ſollte man nicht freiwillig ein ſolches Recht der Ge⸗

meinde aufgeben und nach Hilfe der Regierung ru⸗

fen , man follte vielmehr den Gemeinden freie Hand

laſſen und vorausſetzten , daß ſie ſelbſt das nötige

Verſtändnis haben für die Tätigkeit ihrer Geuieinde⸗

beamten , um von ſich aus zu einer ſolch notwendigen

Erhöhung der Gebühren der Gemeindebeamten zu

kommen . 32 —

Der Herr Kollege Neck hat bei der Begründung

des Antrags vorgetragen , und andere haben fich

angeſchloffen “ auch in der Kommiſſion iſt der

Standpunkt vertreten - worden —, daß. Bürgermeiſtet
und Gemeindebeamte es ſehr ſchwet hätten , wenn

ſie vonſeiten ihrer Gemeinde eine ſolche Erhöhung

der Gebühren im Wege des § 5 der Gemeindege

bührenordnung erzieken wollten . Das verkennesich

nicht , aber für mich iſt das Argument des Herrn

Koflegen Neck nicht durchſchlagend . Ich ſage mir ,

wenn die Gemeindebeamten befürchten , daß die

Bürgerausſchüſſe nicht einſichtig genug ſind , ſo iſt

es noch nicht notwendig , daß man die Hilfe der Re⸗

gierung anruft , ſondern dann mögen die Gemeinde⸗

beamten dafür ſorgen , daß die Bürgeraüsſchüſſe die

nötige Einſicht bekommen . ( Abg . Neck : Das ſollten

Sie uns mal vormachen ! ) Herr Kollege Neck , ich

bedauere , daß Sie Ihren Bürgerausſchuß nicht ſo ge⸗

zogen haben . Ich glaube auch , man wird ſehr leicht

dafür ſorgen könnene Ich würde es für ſehr be⸗

dauerlich halten , wenn Bürgermeiſter und Gemein⸗
deräte und Gemeindebeamte ſo wenig Einfluß in

ihrer Gemeinde haben , daß ſie den Bürgerausſchüſſen

dieſe plauſible Forderung nicht erklären können . Ich

bin deshalb der Auffaſſung , daß es in erſter Linie ,

Sache der Bürgerausſchüſſe iſt , dafür zu ſorgen , daß

dieſe Erhöhung der Tagesgebühren dort eingeführt

wird . Das ſcheint mir auch aus einem anderen

Grunde notwendig zu ſein . Die Verhältniſſe im

ganzen Lande ſind außerordentlich verſchieden gear

beitet . Beiſpielsweiſe . wird in den Gemeinden um

die großen Städte herum eine erheblich weitere Er⸗

höhung der Gebühren der Gemeindebeamten not —

wendig ſein , als in ſolchen Gegenden , wo die Ge⸗

meindebeamten etwa nur nach den kleinen Amts⸗

ſtädten eine Reiſe machen und nicht die Aufwendun⸗

gen hat wie in der Nähe der Großſtadt . Das ſind

eben Regelungen , die durchaus lokaler Natur - ſind

und die nach den Oertlichkeiten und verſchiedenen

Gegenden des Landes verſchieden geregelt werden
müſſen . Deshalb bin ich der Auffaſſung , daß nicht

eine einheitliche Regelung für das ganze Land ge⸗

troffen werden ſoll , ſondern daß man es den Bür
gerausſchüſſen überlaſſen ſoll , von ſich aus von der

Beſtimmung des § 5 Gebrauch zu machen .

Nun iſt uns weiter von der Großh . Regierung

in der Kommiſſion mitgeteilt worden , daß die Be

zirksämter in einem ällgemeinen Erlaß , der zu Be

ginn des Jahres , wenn ich mich nicht täuſche , oder

Ende des vorigen Jahres , hinausgegangen iſt , ange

wieſen worden ſind , die Bürgermeiſter und Gemein

den darauf hinzuweiſen , daß ſie von ſich aus eine

ſolche Erhöhung der Geſchäftsgebühren herbeiführen .

Das ſcheint mir der richtige Weg zu ſein , und ich

glaube , wenn die Bürgermeiſter und Gemeindebe⸗

amten die Unterſtützung des Bezirksamts für ſich ha⸗

ben , dann wird es eher gelingen , den Wiederſtand
der Bürgerausſchüſſe zu überwinden . Ich bin aber

nach wie vor der Auffaſſung , ſo notwendig eine Er⸗
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höhiunng der Gebühren iſt , ſo falſch wärc es , des⸗

wegen , weil die , Bürgerausſchüſſe rückſtändig und

underſtändig ſind , eine allgemeine Regelung für
das ganze Land zu treffen ; man ſollte es vielmehr
den Bürgerausſchüſſen überlaſſen , im Wege der

Selbſtverwaltung dieſe Erhöhung durchzuführen und

ſollte den Antrag nur für eine ſpätere Regelung
der Materie der Großh . Regierung als Material

lberweiſen .

Abg . Schöpfle ( rechtsſt . Vg . :

˖ Ich habe ſchon in der Kommiſſion betont , daß

eine Andexung von Staats wegen notwendig iſt und

uur aus den Gründen , wie ſie hier zutreffeud der

Herr Kollege Neck angeführt hat . Gerade in den

kleinen Gemeinden , wo der Bürgermeiſter vielleicht
150 Mart Jahresgehalt hat , iſt es dringend not⸗

wendig , daß er wenigſtens für ſeine vielen Gänge ,
die er zu machen hat , in die Amtsſtadt und ſonſt⸗

wohin , genügend eutſchädigt wird . Wenn bei den

jetzigen Sätzen z. B. eine Farrenankaufskommiſſion
ins badiſche Oberland reiſt , ſo iſt es begreiflich , daß
mit 6 —8 Mark pro Tag nicht auszukommen iſt , das

leuchtet jedermann ein . Wenn nun der Herr Kol

lege Marum den § 5 anführt , der es den Gemeinden

überläßt , eine andere Beſtimmung zu treffen , auch
die Bezirksämter tönnten dahin wirken , ſo wäre das
geradezu, wie wenn man duirch eine allgemeine
Volksabſtinemung eine Aufbeſſerung der Staats⸗

beamtengehälter zu Wege bringen wollte . Da wür
den ſehr komiſche Abſtimmungen und Verhältniſſe

Platz greifen ; es würde nicht viel dabei heraus⸗
kommen . Alſo ich glaube , eine Regelung duren

Verordnung iſt das einzig Richtige und unſere Frak⸗
tion wird daher dem Antrageé des Herrn Kollegen
Neck ihre Zuſtimmung geben .

Das Wort ergreift alsdann :
Stagtsminiſter und Miniſter des Innern Dr .

Freiherr von und zu Bodman :

Zunächſt darf ich erklären , daß ich durchaus ein⸗

verſtanden bin mit der Anerkennung , diée den Ge⸗
beamten für ihre Arbeit von den verſchiede

nen Seiten des Hauſes ausgeſprochen wurde und

mich freue , daß dieſe Anerkennung hier ausgeſpro⸗
chen worden iſt . Ich habe mich ja ſelbſt ſchon frü
her ebenfalls in derſelben Weiſe geäußert . Dem ent⸗
ſpricht es nun äuch , daß die Gemeindebeamten ent⸗
ſprechend bezahlt , werden , und dieſe Auffaſſung hat
die Regierung auch wiederholt den Bezirksämtern
bekannt gegeben und hat ihnen wiederholt empfoh
leun, Anregungen , die dieſem Standounkt entſprechen ,i

der geeigneten Gelegenheit anzubringen . Eine
andere Frage iſt aber , ob man im Wege einer Vor⸗
ſchrift den Gemeinden aufgeben foll, daß ſie für die

auswärtigen Geſchäfte Gebühren bezahlen .
Da fragt es ſich nun zunä Sind denn in der Tat
dieſe Gebühren ſo völlig unzureichend ? Wenn ich
den Herrn Abg. Neck richtig verſtanden habe , ſo hat
er geſagt , ſeit 1874 ſeien die Gebühren nicht ge⸗
ändert worden . Sie ſind aber im Jahre 1910 und
1914 die Tagegelder ſind im Jahre 1914 , die Ge⸗

ſchäftsgebühren im Jahre 1910 und 1914 neu feſt⸗

geſetzt worden . Dieſe Erhöhung vom Frühjahr 1914
hedeutet eine Erhöhung der bisherigen Tagegelder
uim 20 bis 25 v. H. , „„ und ſie entiprach ſomit in der

Zeit vor dem Kriege , auch wenn man ſie vergleicht

mit den Fanegeldern, die die Staatsbeamten be⸗

ommen , den derzeitigen Verhältniſſen .
Nun ſind freilich durch den Krieg und die Teue⸗

nurgsverhältniſſe , durch die Entwertung des Geld

und all die Momente , die ſchon augeführt worden
ſind , die Verhältniſſe weſentlich geändert worden .

Immerhin beſteht auch jetzt noch ein begründeter

Zweifel , ob die Sütze für ſolche Dienſtverrichtungen ,
die außerhalb Ortes , aber nicht weiter als 4 Kilo⸗

meter vom Gemeindeſitz vorgenommen werden
und die können ſchon in Anſatz gebracht werden bei
1 Kilometer nicht . ausreichend ſind , zumal . bei

dieſen Geſchäften ja vielfach von einer Zehrung , je⸗

denfalls von einer auswärtigen Zehrung , abgeſehen
wird . Aber zugegeben , daß im übrigen die Gebüh
ren und die Tagegelder den jetzigen Verhältniſſen
nicht entſprechen , ſo wird man doch berückſichtigen
müſſen , daß es ſich vorausſichtlich um vorüberge⸗
hende - Zuſtände handelt . Es iſt doch nicht anzuneh⸗

men , daß die jetzige Teuerung und die jetzige Ent⸗

wertung des Geldes ein dauernder Zuſtand ſein wird
Wenn wir auch nicht auf die früheren Verhältniſſe
vollſtändig zurückkommen , ſo werden wir doch auch

nicht bei den gegenwärtigen Verhältniſſen ſtehen
bleiben , wenn einmal der Krieg zu Ende iſt und
wieder geordnete Verhältniſſe eingetreten ſind . Wür⸗
den wir aber jetzt eine Aenderung der Gebühren⸗

ordnung vor nehmen , ſo würde dies eine dauernde

Einrichtung ſein , wenigſtens eine Einrichtung , die
eben ſo lange beſteht , bis wieder eine Aenderung
vorgenommen wird , und eine Aenderung in der
Weiſe , daß die Gebühren dann wieder herabgeſetzt
werden , iſt natürlich ſchwer und würde große Ver —

ſtimmung in den beteiligten Kreiſen hervorrufen .
Es kommt ferner in Betracht , daß die Geſchäftsge⸗
bühren von den Beteiligten zu tragen ſind , für wel⸗

che die Geſchäfte vorgenommen wurden , und daß
dieſe Beteiligten eine namentlich erhebliche Erhöh

ung der Gebühren recht empfindlich ins Gewicht

fällt
Nun eröffnet aber die Verordnung der Selbſt⸗

verwaltung die Möglichkeit , derartigen ungewöhn⸗
lichen und vorübergehenden Verhältniſſen Rechnung⸗

zu tragen , dadurch , daß die Gemeinde ſelbſt die Er⸗

höhung der Sätze beſchließt und in der Tat iſt es ein
Anrufen der Regierung gegen die Selbſtverwaltung ,
wenn die Gemeinden eine derartige Erhöhung nicht .
bewilligen wollen , und man ſich deshalb an die Re

gierung wendet , ſie möge ihre - Verordnung ändern ;
nur in dieſem Sinne iſt davon geſprochen worden ,
daß es ſich um einen Eingriff in die Selbſtverwal⸗

tung handelt . Ganz richtig iſt , was der Herr Abg .
Martin geſagt hat ; die Sache iſt ſchon von regie —
rungswegen , geregelt , alſo kann ſie auch von regie
rungswegen wieder geändert werden . Gewiß ! Aber
wenn die Regierungsverordnung ſelber den Weg der
Selbſtverwaltung öffnet und dann die Selbſtverwal

tung die Erhöhung der Gebühren nicht vornimmt ,
dann iſt es doch ein Eingriff der Regierung in die

Selbſtverwältung , wenn ſie nun deshalb , weil die
Gemeinden die Erhöhung nicht vornehmen wollen ,
eingreift .

Es kommt aber noch ein ſehr gewichtiges - Mo
ment hinzu und das iſt der Zuſammenhang dieſer
Gebühren⸗ und Tagegelderregelung mit der Regie⸗
rung für die Staatsbeamten . Auch bei den Staats⸗
beamten macht ſich eine Bewegung geltend , daß ihre
Tagegelder erhöht werden , und die Aenderung für
die Staatsbeamten iſt durch das Finanzminiſterium
dahin erfolgt , daß die Ant veiſungs behörden ermäch⸗

tigt worden ſind , in den Fällen , in denen ein erhöh⸗
ter Aufwand⸗ glaubhaft gem

Acht
wird , die Tagegelder

bis zu 30 v. H. zu erhöhen . Das iſt dieſelbe Löſung
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der Frage , wie ſie bereits in § 5 der Gehührenord⸗

nung für die Gemeindebeamten vorgeſehen iſt , der

der Gemeinde anheimgibt , ſolchen Verhältniſſen

durch Sonderbeſchluß Rechnung zu tragen . Würde

durch Regierungsverordnung allgemein eine Erhöh⸗

und der Sätze der Gemeindebeamten vorgenommen

werden , ſo würde das nicht ohne Rückwirkung auf

die Sätze für die Staatsbeamten bleiben . Ich glaube

deshalb , es iſt ganz richtig , was die Kommiſſion vor⸗

geſchlagen hat , man möge den Antrag der Regierung

als Material überweiſen . Die Regierung hat da⸗

durch Veranlaſſung , die Sache im Auge zu behalten

und wird ſelbſtredend , wenn eine a : were allgemeine

Regelung für die Staatsbeamten eintreten ſollte , auch

eine ſolche für die

Im übrigen glaube ich auch , daß das , was bisher

geſchehen iſt , genügt , nämlich , daß die Bezirksämter

auf dieſe Beſtimmung des § 5 der Gebührenordnung

hingewieſen worden ſind , und daß ihnen außerdem

geſagt wurde , ſie möchten in den geeigneten Fällen

ſelbſt anregend in der Richtung vorgehen . Es ha⸗

ben alſo die Bürgermeiſter , die eine derartige Ver —⸗

beſſerung der Gebühren⸗ und Tagegelderſätze herbei⸗

führen wollen , nicht nur einen Rückhalt am Bezirks⸗

amt , ſondern ſie haben auch auf die tätige Mithilfe

des Bezirksamts in der Weiſe zu rechnen , daß das

Bezirksamt ſeinerſeits anregend vorgeht . Ich glaube ,

datz das der Sachlage und den Wünſchen der Ge⸗

meindebeamten entſpricht . Ich bin auch weiter der

Meinung , daß die Anwendung des 8 5 der Gebüh

renordnung die Gewähr dafür bietet , daß die ört

lichen Verhältniſſe entſprechend berückſichtigt werden .

Die Verhältniſſe ſind keineswegs überall dieſelben -

der Herr Abg . Marum hat ſchon auf die Unterſchiede

hingewieſen — es iſt das Bedürfnis nach einer Er⸗

höhung deshalb auch keineswegs dasſelbe . Mögen

Sie nun aber beſchließen , die Sache der Regierung

als Material zu überweiſen , oder mögen Sie dem

Antrag Neck und Gen . beiſtimmen , die Regierung

wird jedenfalls die Sache im Auge behalten und das

Geeignete beſchließen , ſich dabei von allem auch von

der Anerkennung und dem Wohlwollen für die Ge⸗

meindebeamten leiten laſſen .

Der Präſident gibt hierauf den Eingang eines

Antrags der Abgg . Neck , Hertle , Engelhart und Ge —

noſſen folgenden Wortlauts bekannt :
Die Unterzeichneten beantragen :

Hohe 2. Kammer wolle beſchließen , den Antrag

Nr . 22 c, die Erhöhung der Gebühren der Ge⸗

meindebeamten betreffend , anzunehmen .

Abg . Hertle lrechtsſt . Vg. ) :
Aus den Ausführungen des Herrn Miniſters iſt

hervorgegangen , daß die Regierung abſolut nicht

geneigt iſt , den Wünſchen der Gemeindebeamten in

irgend einer Weiſe entgegenzukommen . Ich möchte

doch betonen , daß die meiſten auswärtigen Geſchäfte ,

die die Gemeindebeamten ausführen müſſen , ſolche

ſind , die nicht im Intereſſe ihrer Gemeinde liegen ;

es handelt ſich hauptſächlich um Bürgermeiſter⸗ und

Ratſchreiberverſammlungen , die von den Amtsvor⸗

ſtänden einberufen werden im Intreſſe der Allge⸗

meinheit , im Intereſſe der Ernährungspolitik . Ich

meine , wenn dieſe Gemeindebeamten ſchon im In⸗

tereſſe der Allgemeinheit wirken , ſollte man ihnen

auch das Recht zubilligen , daß ihre Tagegelder etwas

erhöht werden . Die Tagesgebühr eines Gemeinde⸗
beamten bei Geſchäften in der Amtsſtadt beträgt bei

einer Entfernung von weniger als 4 Kilometern und

bei einem Zeitaufwende bis zu 6 Stunden 2 Mark .

Gemeindebeamten vornehmen . “

Beträgt die Entfernung über 4 Kilometer und der

Zeitaufwand bis zu 6 Stunden , ſo iſt er berechtigt⸗

eine Vergütung von 3 Mark in Anſpruch zu nehmen :

dazu kommt noch der Erſatz der Auslagen für die

Fahktarte . Nun denken Sie ſich : bei einem Zeitauf⸗

wand bis zu 6 Stunden eine Gebühr von 2 Mark !

Ich möchte den Herrn Kollegen Marum einmal fra

gen , was er in Anrechnung bringt , wenn er irgend

einen Prozeß draußen wahrzunehmen bat (Heiter
keit ) , ob er ſich bei einem Zeitaufwande von 6 Stun

den mit 2 bis 3 Mark abſpeiſen laſſen würde . Ich

glaube , daß er da ganz andere Töne ſingen würde ,

als die , die er heute hier geſungen hat .

Der Herr Miniſter des Innern hat gemeint , der

jetzige Zuſtand ſei überhauyt kein dauernder . Wir

wollen hoffen , daß es recht bald Friede und damit

die Möglichkeit gibt , dieſen Zuſtand zu beſeitigen . Ich

glaube aber , daß die Teuerung auch nach dem Kriege

noch anhalten dürfte , und ich glaube , daß es nur ein

Akt der Billigteit und Gerechtigkeit wäre , wenn man

in dieſer Beziehung den Forderungen der Gemeinde⸗

beamten Rechnung tragen würde (Beifall ) .
Die Beratung wird geſchloſſen .
Bei der hierauf folgenden Abſtimmung wird

der Antrag Neck und Gen . :

„ Hohe Kammer wolle beſchließen , die Großh .

Regierung zu erſuchen , die Sätze der Gemeinde⸗

gebührenordnung den heutigen Verhältniſſen ent⸗

ſprechend zu erhöhen “,
mit Stimmenmehrheit angenommen .

Erwerbung des Bürgerrechts und Einrücken in den

Bürgernutzen betreffend .

Anfrage : Die hohen Kriegspreiſe aus Holz

ermutigen manchen Einwohner , die Aufnahme in das

So liegen zur

Zeit 2 Geſuche dem Gemeinderat zur Beſchlußfaſſüng

wor . , Da beabſichtigt iſt , das Bürgereinkaufsgeld

neu zu regeln mit den Vorarbeiten ſoll demnächſt

der Gemeinderatmit

der Beſchlußfaſſung bis zur erfolgten Neuregelung

zuwarten . Die Bürger drängen aber auf Erledi⸗

gung und ſind der Meinugn , daß für ſie die im Zeit⸗

punkt der Antragſtellung in Geltung befindliche Ein⸗

kaufsgelderberechnung ( Bürgernutzen ) maßgebend ſei .

Ich bitte um gefl . Anſichtsäußerung . L.

Antwort : Zu vorſtehender Anfrage iſt das

Folgende zu bemerken :

Der Gemeinderat iſt ohne Zweifel verpflichtet ,

die ihm vorliegenden Geſuche um Bürgeraufnahme

Gemeindebürgerrecht zu beantragen .

begonnen werden —, möchte

im geordneten Verfahren zu erledigen . Eine ab⸗

ſichtliche Verzögerung der Sache lediglich im Hin⸗

blick auf die in Ausſicht ſtehende Neuberechnung des

Einkaufsgeldes in den Bürgernutzen erſcheint nicht

zuläffig . Bei einem derartigen Vorgehen des Ge⸗

meindrats könnten ſich die Beteiligten mit Recht be⸗

ſchwert fühlen und die Hilfe der Aufſichtsbehörde

anrufen ( § 181 G. ⸗O. ) .

Nach § 20 B. ⸗R. ⸗G. hat jeder badiſche über



*

— 1

25 Jahre alte Staatsbürger das Recht , die bürger

liche Aufnahme in jede badiſche Gemeinde unter den

daſelbſt bezeichneten Vorausſetzungen zu verlangen .

Der Gemeinderat kann nach Prüfung der ihm vor —

liegenden Geſuche etwa notwen dige Erhebun⸗

gen veranlaſſen ; eine grundloſe Verzögerung der Be —

ſchlußfaſſung würde aber gegen die Vorſchriften der

Geſchäftsführung ( vergl . § § 58 , 60 G. ⸗O. ) verſtoßen .

Der Umſtand , daß die in § 38 Abſatz 1 B. ⸗R. ⸗G.

beſtimmte zehnzährige Friſt umlaufen und deshalb

demnächſt eine Neuberechnung des Bürgergenußein —

kaufsgeldes vorzunehmen iſt , bildet jedenfalls keinen

Grund , die Verbeſcheidung der vorliegenden Bür⸗

geraufnahmegeſuche zurückzuſtellen . Die derzeitige

Einkaufsgeldfeſtſetzung bleibt ſolange in Geldung , bis

ſie von der zuſtändigen Behörde aufgehoben und

durch eine berichtigte Berechnung erſetzt worden iſt

vergl . hierwegen das Urteil des Verwaltungsge

richtshofes vom 10 . Dezember 1872 , Zeitſchrift für

bad . Verwaltung etc . Seite 28 , Wieland Gemeinde —

recht 3. Auflage Seite 465

Hier drängt ſich die weitere Frage auf , ob es

angängig erſcheint , der Wertsberechnung nach § 37

Abſ . 1 B. ⸗R. ⸗G. auch hier den zehnjährigen Durch⸗

ſchnitt zu Grunde zu legen , nachdem die Holzpreiſe

in den letzten Jahren eine ganz unverhältnismäßige

Steigerung erfahren haben ( Kriegspreiſe ) , oder ob

es angängig erſcheint , die für die Einkaufsgelderbe⸗

rechnung benötigte Wertsberechnung in anderer

Weiſe zu bewirken . In ſeinem Erlaß vom 3. No

vember 1881 Nr . 18095 hat ſich das Miniſterium des

Innern dahin ausgeſprochen :

„ Das Bürgerrechtsgeſetz bezeichnet in § 37 Abſ .

1nur diejenige Art der Wertermittelung , die den

tatfächlichen Verhältniſſen in der Regel

entſpricht , ſchließt aber eine durch die beſondern Um⸗

ſtände einzelner Fälle bedingte andere Art der Wert⸗

ſeſtſtellung keineswegs aus . Die Richtigkeit dieſer

Auffaſſung des Geſetzes ergibt ſich mit Notwendigleit

aus der unzweifelhaften Abſicht derſelben , Einkaufs⸗

gelder und Auflagen nur nach dem wirklichen
müttleren Werte der Nutzungen zu regeln uſw . “

Die vor dem Kriege giltigen Holzpreiſe werden

für die gegenwärtige wie wohl auch für die erſte

Zeit nach dem Kriege als „wirklicher mittlerer “ Wert

nicht mehr gelten können ; anderſeits werden aber

auch die während des Krieges außerordentlich ge⸗

ſteigerten Holzpreiſe als wirkliche mittlere Werte

nicht anzuſprechen ſein . Die für die Einkaufsgel⸗

derberechnung maßgebenden wirklichen mittleren

Werte werden deshalb abweichend von der in 8 37

Abſatz 1 B. ⸗R. ⸗G. bezeichneten Regel etwa durch

Schätzung zu ermitteln ſein . Sobald ſich in der

Folge ergibt , daß die ſo feſtgeſtellten Werte den tat

ſächlichen Verhältniſſen nicht mehr entſprechen ,

kann eine Berichtigung der Einkaufsgelderberech

nung herbeigeführt werden ; eine ſolche Berichti

gung kann jederzeit , alſo auch ohne die in § 38 Abſ .

1 B. ⸗R. ⸗G. bezeichneten Vorausſetzungen , erfolgen

vergl . Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom

24 . Januar 1867 Nr . 1170 , Wielandt Gemeinderecht

Seite 465
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Nachprüſung der Einkommensverhältniſſe des Stadt⸗

rechners E. S . in A. betreijen d.
Die Gewährung einer ſog . Kriegszulage an Ge

meindebeamte kann der Bewilligung Liner Gehalts

zulage oder Gehaltserhöhung nicht gleich geachtet

werden . Die Kriegszulagen werden , wie ſchon ihre

Bezeichnung dartut , nur auf beſchränkte Zeit — für

ECIIKriegsdauer bewilligt , ſie bilden alſo keinen

des zugeſicherten feſten Gehalts und können dieſem

für die Feſtſetzung des Einkommensanſchlags nach

§ 15 des Fürſorgegeſetzes nicht zugerechnet werden .

Unſer Erlaß vom 18. Juli 1912 , Nr . 29598 , der eine

zwiſchenzeitliche Neufeſtſetzung des Einkommensan

ſchlages zum Zwecke der Einrechnung einer dem

Kaſſenmitglied angefallenen Gehaltszulage vorſteht ,

kann deshalb auf Fälle der hier in Rede ſtehenden

Art keine Anwendung finden . Auch auf den Erlaß

vom 5. September 1912 , Nr . 37990 kann der Antrag

des Gemeinderats A. nicht geſtützt werden , da die

Kriegszulagen auf vorübergehenden Verhältniſſen

beruhen u. wandelbare Bezüge dieſer Art nach § 18

Abſ . 1 des Fürſorgegeſetzes von der Einrechnung in

den Einkommensanſchlag ausgeſchloſſen ſind . ( Erlaß

Gr . Miniſteriums des Innern vom 21 . Januar

1918 ) .

33

Angehörigenbeihilſen für zum Kriegsdienſt einberu⸗

fene ſtaatliche Arbeiter , Leiſtungen der Lieferungs⸗

verbände betr .

Der Staat gewährt den Angehörigen ſeiner Be

dienſteten , wenn dieſe in den Heeresdienſt eintreten ,

Beihilfen bis zu einem gewißen Bruchteil der Ver

gütung , die der Bedienſtete bis zum Eintritt in das

Heer bezog .

Solche Beihilfen ſchließen jedoch den Anſpruch

auf Familienunterſtützung nach dem Geſetz vom 28 .

Februar 1888 und 1. Auguſt 1914 nicht aus

Die Bedürftigkeit iſt ohne Rüctſicht auf die ſtaat⸗

liche Beihilfe zu prüfen . Liegt Bedſrftigkeit vor ,

—

rres=

——



——

— —

— 32 —

10 ilt der jeweilige xeichsgeſetzliche Mindeſtbe trag und

der Zuſchuß nach der Bundesratsverordnung vom 2.

November 1917 zu gewähren . Weitere Zuſchüſſe des

Lieferungsverbandes ſind alsdann und inſoweit noch

zu bewilligen , als auch bei Berückſichtigung der ſtaat⸗

lichen Beihilfe noch eine Bedürftigkeit vorhanden iſt .

Solche weitere Zuſchüſſe des Lieferungsverbandes

dürfen aber nicht herabgeſetzt werden , wenn etwa

dör Staat ſeine Beihilfe erſt nach Gewährung ' der
Faͤmilienunterſtützung bewilligt oder die frühére Be

willigung erhöht , ſonſt käme die Bewilligung nicht

der Familie , ſondern dem Lieferungsverbande zu

gut .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 12.

Januar 1918 Nr . 257 ) .

— 0 —

2 . Sparkaſſenweſen .

Karlsruhe . Die ſtädtiſche Sparkaſſe hat im ver

floſenen Jahre eine geradezu glänzende Entwick —

lung zu verzeichnen . Im 2. Halbjahr 1917 wurden

in 54 283 Poſten über 105 Millionen Mark eingelegt

und 35 504 Poſten mit 7,7 Millionen Mark zurück —

bezahlt . Auf Jahresſchluß ergab ſich ein Geſamt —

einlagebeſtand einſchließlich gutgeſchriebener Zinſen

von rund 57 Millionen Mark .

4288

4 . ᷑ . Verſicherungsweſen .

Wochenhilfe während des Krieges betr .

Dem Reichswirtſchaftsamt war die Frage vor —

getragen worden : ob ein Anſoruch auf Wochenhilfe

beſtehe im Falle des §S 2 der Bundesratsverordnung

vom 23 . April 1915 ( Reichsgeſetzblatt Seite 2571

wenn zwar das Geſamteintommen der beiden Ehe —

leute vor dent Dienſteintritt 2500 Mark überſtiegen

habe aber das Geſamteinkommen der Wöchnerin

ohne weitere Kinder höchſtens 1500 Mark beträgt .

Das Reichswirtſchaftsamt hat ſich dahin geäu

ßert , daß der Anſpruch der Ehefrau auf Wochen —

hilfe in dem vorgetragenen Falle begründet ſein

dürfte . Im § 2 Abſ . 2 der Bekauntmachung vom 23 .

April 1915 iſt unter Nr . lvom Geſamteinkommen

des Ehemanns und der Wöchnerin in Nr . 2 dagegen

von dem der Wöchnerin nach dem Dienſteintritt des

Ehemanns verbliebenen Geſamteinkommen die Rede .

Dieſer Wechſel im Ausdruck weiſt darauf hin daß

bei Auwendung der Nr. 2 das Einkommen der bei —

den Ehegatten nicht zuſammen zu rechnen iſt . Das

Einkommen des Ehemanns namentlich ſoweit es aus

ſeiner Eigenſchaft als Kriegsteilnehmer herrührt ,

wird der Frau nur inſoweit anzurechnen ſein , als

derx Ehemann in der Handhätte , ſeiner Ehefrau da⸗

durch die. Wochenhilfe zu verſchaffen , daß er den für

ſeinen eigenen Unterhalt nicht benötigten Teil ſeines

Einkommens nicht in ausreichendem Maße ſeiner

Gegen ' einen 2 Mißbrauch würde der Eingang

des Abſatz 2 des a. g. , O. Schutz gewähren , denn in

blickt uerden , welche die Annahme rechtfertigt , daß

eine Beihilfe nicht benötigt wird . Im vorliegenden

Falle beträgt das

monatlich 190 Mart , ſeine Frau erhält davon regel —

mäßig 90 Märk und bezteht außerdem eine Unter 5

ſtützung von monatlich 33 Mark zuſammen monatlich

123 Mark , ſo daß ihr Geſamtjahre seinkommen voll
1476 Mark hinter 1500 Mark aurückbleiben .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vont

28 . 1 . 18 )

Wer hat die Koſten einer ärztlichen Beſcheinigung
zut Erlangung einer Milchbezugskarte für Kranken⸗

kaſſenmitglieder zu tragen ?

Nach § 4 der Bekanntmachung des Präſidenten

des Kriegsernährungsamts über die Bewirtſchaftung

von Milch und den Verkehr mit Milch vom 3. Ok⸗

tober 1916 ( Reichs - Geſetzbl . S. 1100 ) gehören zu den

In S 18 der Verordnung der Gr . Miniſteriums des

Innern vom 20 . November 1916 , die Verſorgung mit

Milch und Speiſefetten betreffend ( Geſetzes - und

Verordnungsblatt S. 327 ) , iſt weiter beſtimmt , daß

die Abgabe von Vollmilch an Kranke von der Vor

lage eines ärztlichen Zeugniſſes abhängig zu machen

iſt .

Streitig war bisher die Frage , wer die Koſten

zu tragen . ⸗

habe , wenn es ſich um erkrankte Mitglieder von

Verſicherungs

für Ausſtellung des ärztlichen Zeugniſſes

Krankenkaſſen handelt . Ein badiſches

amit hat vor einiger Zeit in einer anhängigen Streit⸗
ſache die Krankenkaſſe zur Zahlung der Arztgebühr

für verpflichtet erklärt ; das angerufene Oberverſiche —

rungsamt vertrat demgegenüber die Anſchauung , daß

der Verſicherte die fragliche Gebühr ſelbſt zu tragen

habe und demgemäß die Eutſcheidung des Verſiche —

vungsamts auf .

Durch die grundſätzliche Eutſ ſcheibellt⸗ des Reichs⸗

verſicherungsamts vom 24 . Oktober 1917 iſt nun

dieſe Streitfrage entſchieden .

ſer öberſten Spruchbehörde geht dahin , daß die Kran .

es Ihr tatſächlich zufließt . Der Eiuwand , daß es dann

Familie zukommen läßt , würde nicht ſtichhaltig ſein “

einem ſolchen Weibeten könnte eine Tatſache er⸗

Dienſteinkommen des Chemanns⸗

Vollmilchverſorgungsberechtigten auch die Kranken .

auf Grund amtlich vorgeſchriebener Beſcheinigung . “

Die Entſcheidung die⸗
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jentaſſe die Koſten einer ärztlichen Beſcheinigung

zur Erlangung einer Milchhezugstarte dem Ver⸗

fſicherten jedenfalls dann zu erſtatten habe , wenn die

Milch zu den kleineren Heilmitteln im Sinne des

§ 182 Ziff . 1 R. ⸗V. ⸗O. gehört , vom behandelnden

Arzt verſchrieben iſt und die Kaſſe die Koſten der

ärztlichen Behandlung durch dieſen Arzt zu tragen

Hat .

6 . Sonſtiges .
Offenburg . Auch die, Stadtgemeinde Offenburg

iſt an der Aufgabe , das Los der Beamten und Ar⸗

deiter in dieſer Zeit der Teuerung und der erhöhten

Anforderung an die Arbeitsleiſtung des Einzelnen

zu verbeſſern und den heutigen Verhältniſſen anzu

paſſen , herangetreten und hat dem Bürgerausſchuſſe

eine dahingehende Vorlage unterbreitet . Sie hat ſich

in der Hauptſache die Grundſätze der badiſchen

Staatsverwaltung in der Frage der Gewährung von

Teuerungsbeihilfen und Kriegszulagen zu eigen ge⸗

macht und auf dieſe ihre Vorſchläge aufgebaut . Zu

nächſt gliedert ſie die Zuwendung in zwei Teile , in

eine monatliche Teusrungsbeihilfe , welche als

Ausgleichung der Steigerung der Preiſe für Lebens⸗

mittel und ſonſtige Bedürfniſſe des Haushalts auf⸗

zufaſſen iſt und in eine jährliche Kriegszulage ,

die als Aufbeſſerung der Gehalte und Löhne , die

auch für den Fall friedlicher Zuſtände doch hätte ein⸗

treten müſſen , ſich darſtellt . Die Teuerungsbeihilfe

anlangend ſind zwei Hauptgruppen gebildet

1. für Ledige ,

2. für Verheiratete ſowie Verwitwete oder Ge⸗

ſchiedene mit eigenem Haushalt und 5 Untergruppen :

1 . Einkommen bis mit 2100 Al
2 über 2100 / bis mit 2700·

3. 8 „ 2700 4 „ „ 3900 %

4 4 „ 3900 % „ „ 4800 K

5 „ 4800 K „ „ 6000

Nach dieſen Gruppen wurden folgende Monats

ſätze für Teuerungsbeihilfen vorgeſehen .
2

in den Untergruppen : 12 3 4 5

1 V .

für Ledige 1212 — — —

„ Verheiratete ohne Kinder 20 16 14 12 —

4 5 mit 1 Kind 26 22 20 18 10

4 „ 2Kindern 33 29 27 25 17

K „ ˙ ⏑‚] α ‚‚ f

„ 4 „ 50 46 44 42 34

5 5 „ 5 „ 60 56 54 52 44

2 „ 6 „ 71. 67 65 63 55

Die Beihilfe wird für alle Kinder gewährt , die

das 15. Lebensjahr noch nicht vollender , und auch

für ſolche , die das 18 . Lebensjahr noch nicht über⸗

ſchritten haben , aber öhne eigenes Einkommen ſind

33 —

oder in Schul⸗ bezw . Berufsaushildung ſich befinden

und ohné Rückſicht auf das Lebensalter auch Kinder ,

die infolge geiſtiger - oder körpeklicher Gebrechen

nicht erwerbsfähig ſind .

Bezüglich der jährlichen Kriegszufagen be⸗

wegen ſich die Vorſchläge in nachſtehenden Ziffern :

a ) vollbeſchäftigte ledige Arbeiter 1 1 étäglich⸗
5 verheiratete Arbeiter 1,20 „ 3

b) verheiratete Beamte des Gehalts⸗ 1

tarifs A bis einſchließlich D 450 „ jährlich
verheiratete Beamte des Gehals

tarifs E und F 360 „ , „

e) verheiratete Beamtenwärter und

vertragsmäßig Angeſtellte 360 „ „
d) verheiratete etatmäßige Lehrer 0 „

e ) ledige Beamte , Beamtenwärter
und vertragsmäßig Angeſtellte , die

Hauptlehrerinnen , Unterlehrer u.

Unterlehrerinnen , Handarbeits⸗
lehrerinnen und die Haushaltungs

lehrerin 300 „ 5

f) Direktor der ſtädtiſchen Werke

und Stadtſchulrat 540 „ *
Die im Ruheſtand befindlichen Beamten , Ange

ſtellten und Arbeiter ſowie die Hinterbliebenen ſolcher
erhalten :

bei einem - Jahresbezug
bis 1000 K& einſchlie lich 25% des Bezugs als Kriegszulage

2000 Æ4 K 200ſ/ 8
3000 4 15/% *

über 3000Æ4 5 10 % 5 1 5

Die neuen Feſtſetzungen , welche ſich ſinngemäß —

auch auf die Beamten und Angeſtellten der ſtädt

Sparkaſſe erſtrecken , traten init 1. Juli 1916 in

Wirkung und bleiben unter Vorbehalt des Wider⸗

rufs in Giltigkeit bis zum Ende des Krieges . Nach

Beendigung des Krieges werde , ſo führt die Vorlage

aus , mit tunlichſter Beſchleunigung eine völlig neue

Regelung der Gehalts - und Arbeitsordnung und der

Tarife in Ausſicht zu nehmen ſein .

Der geſamte Mehraufwand , welcher durch die '

vorerwähnten Beihilfen und Kriegszulagen verur —

ſacht wird , erréicht die anſehnliche Höhe von 95378

Mark , wovon 50264 Mark auf Beamte und Lehrer

39724 Mark auf Arbeiter und 5360 Mark auf Ruhe

gehaltsberechtigte entfallen , wird aber infolge ge

ſteigerter Einnahmen aus Wieſen⸗, Obſt⸗ u. Wald

ertrag und einem umlaufenden Betriebsfands

80 000 Mark keine Erſchuldung des Gemeindehaus

halts herbeiführen und keine Umlageerhöhung nach

ſich ziehen .

In der Sitzung des Bürgerausſchuſſes vom 13

Dezember 1917 hat dieſer die Vorlage einſtimmig

angenommen und damit ſeiner früheren ſozialen

Tat durch Einführung eines Gehaltstarifs eine wei⸗

tere angereiht , die die Beamten und Arbeiter mit

—
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Tank erfüllt und ein Auſporn für ſie ſein wird , alle

eKtäfte freudig in den Dienſt der Stadt zu ſtel⸗

len .

Mannuheim . Der Bürgerausſchuß genehmigte

mit 57

Luſtbarkeitsſteuer .

Sozialdemokraten und ein Teil der

chen Volkspartei . —Der Voranſchlag des

Rationalthegters ſand , obwohl der Zuſchuß um 250

Tauſend auf 914010 Mark geſtiegen war , elnſtim⸗

In der Ausſprache wurde die Er⸗

gegen 43 Stimmen die Einführung einer

Dagegen ſtimmten die

Fortſchrittli —

Hof⸗ und

mig Annahme

höhung der Eintrittsgelder empfohlen , ferner , daß

die Erträgniſſe aus der Luſtbarkeitsſteuer dem The

ater zugute kommen ſollten . Außerdem berührte

Oberbürgermeiſter Dr . Kutzer den Gedanken , ein

Theater zu bauen und durch beſſere Aus —

Perſonals erhöhte Einnahmen zu ſchaf —
zweites

nutzung des

fen .

2

An Familienunterſtützungen

( Amtsbezirk ) Konſtanz

Januar 1918
und vom Lieferungsverband

ſett Beginn des Krieges bis zum 1.

an die Kriegerfamilien angewieſen und bezahlt wor⸗

Reich 6,2 Milli

onen Mark erſetzt , während der Reſt mit 23 Millio
den 8,5 Millionen Mark , wovon das

nen Mark vom Lieferungsverband nach dem pflichti

Außergen Kreisſteuerwert getragen worden iſt .

nhaben beſonders die Städte Konſtanz , Singenen

und Radolfzell , dann auch die größeren Landgemein

den ( Induſtriegemeinden ) aus ſtädtiſchen bezw . Ge

Zuſchüſſe gewährt .

Tieſe betragen beiſpielsweiſe bei der Stadt Konſtanz

in er ! Million Mark , ſo daß

ver Geſamtbet Unterſtützungen et

was über 10 Millionen Mark betragen durfte .

8

meindemitteln noch erhebliche

Zeit rund eine

ag der gewährten

Kriegspreiſe in Nord und Süd .

Von Dr . Friedrich Zahn ,

Präſident des Bayeriſchen Statiſtiſchen Landes amts .

Wiederholt wird in der Oeffentlich zteit auf die

killigeren Preiſe hingewieſen , deren ſich im Laufe des

Krieges Bayern gegenüber auderen Gebieten des

Reiches , namentlich geegenüber Norddeutſchland , er —

freut . Dieſer Vergleich iſt nur mit Vorbehalt rich —

tig . Er muß auch das Verhältnis zwiſchen der Preis —

entwicklung und Einkommensentwicklung , berückſich —

tigen .

Nach deu Landes - Durchſchnittspreiſen koſtete

tine Lebeusmittelmenge , beſtehend aus je 1 Kilo

gramm Brot , Kartoffeln , Rindfleiſch , Schweinefett ,

Speiſebohnen , Zucker , 100 Gramm Kaffee , 1 Liter

Milch und 1 Ei nach Berechnungen von Loſch und

Ritſcher , im Juli 1914

Pfg . berechnet aus den Preiſen von

in Bayern 565,7 69 Gemeinden

in Württemberg 545,9 65 Gemeinden

in Baden 564,4 130 Gemeinden

in Preußen 439,3 51 Gemeinden

Demnach betrugen die Ausgaben für dieſe neun

wichtigſten Lebensmittel im Süden etwa 12 bis 16

Preußen und wohl auch im

übrigen Norden des Reichs . Der Unterſchied iſt

haußtſächlich veranlaßt durch die billigere Verſor —

zsmöglichteit , die die norddeutſchen Gebiete durch

ihre günſtige Hochſtraßen des Welt —

verkehrs , alſo durch die leichtere Einfuhr aus dem

Ausland , namentlich durch die Ueberſee - Einfuhr ,

hatten . Im Süden hielt ſich der Preisſtand wegen

der größeren wirtſchaftlichen Geſtehungskoſten , vor —

nehmlich wegen der hohen Fleiſchpreiſe , höher als im

Prozent mehr als in

gun ;

Lage zu den

Norden .

Seitdem nun der Krieg die Auslandseinfuhr

eingeſchränkt , großenteils ganz unterbunden hat ,

ſieht ſich auch der Norden auf die inländiſchen land —

wirtſchaftlichen Erzeugniſſe für ſeine Ernährung an —

Daneben nötigte die unzureichende Ver

ſorgung glichlteit noch zum Erwerb von Aus⸗

landsware (3. B. Eier und Butter ) , für die in An⸗

gewieſen .

betracht der Valutaverhältniſſe teure Preiſe ange —

legt werden mußten . Andererſeits hob ſich für weite

Norddeutſchlands durch ſtarke Beteiligung an

Kauftraft

Kreiſe

Kriegsaufträgen und Kriegsgewinn die

mehr als in Bayern , wo an Kriegsgewinn weniger

anfiel .

Preisentwicklung raſcher emporſchnellte als im Sü⸗

den und ſpeziellei Verhält

nis zwiſchen den Koſten der Lebenshaltung und dem

So kam es , daß in Norddeutſchland die

n Bayern , während das

Einkommen ſich wenig gegenüber den bisherigen

Unterſchieden zwiſchen Nord und Süd änderte .

Nach Ablauf von zwei Kriegsjahren betrug dle

Preisſteigerung Preußen etwa 136 Prozent , in

Württemberg und Baden etwa 77 bis 80
Bayern

Prozent . Beſchränkt man ſich — mangels vergleich —

barer Angaben für die anderen Lebensmittel — auf

fünf Lebensmittel ( 1Kilogramm Brot , Kartoffeln ,

Zucker, 1 Liter Milch , 1 Ei ) , ſo ergibt ſich folgende

Preisentwicklung für Juli 1914 bis 1917 :

1914 1915 1916 1916

in Pfennigen

In Bayern § 114,2 150,3 156,9 159,5
In Württemberg 121,6 157,2 158,6 166,6

In Baden 121 6 159,0 166,6 193,5

In Sachſen 106,0 146. 1 161,1 169,2˙

In Preußen 121 . 0 164. 8 185,3 203,3.
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Dieſe Ueberſicht , dexanſchaulicht , die Teuerung ,

mickſieLim Laufe des Krieges zugenommen hat , in

giaben Umriſſen . volle , Schärfe

kommt nicht zum Vorſchein wegen Außerachtlaſſung

Allerdings , die

del- Fleiſch⸗ aind Fettpreiſe . viel erhellt aberSo

Ndeütlich , daß ſowohl hinſichtlich des abſoluten Preis⸗

ſtändes , wie hinſichtlich der Preisentwicklung bis 1917

Bayern am

land zeigt ein um zirka 20 Prozent höheres Preis

günſtigſten abſchneidet . Norddeutſch⸗

cau als Süddeutſchland .ni

Ein ähnliches Bild bietet ſich , wenn man die

Ausgaben für Brot , Kartoffein , Rindfleiſch , Milch ,

Butter , Eier , Hülſenfrüchte und Zucker unter Be⸗

rüdſichtigung des infolge der Rationierung verrin

gerxten Verbrauchs für die verſchiedenen Reichsge

liote in Betracht zieht . Bekanntlich belaſten Waren ,

die im Preis ſtark geſtiegen ſind , aber verhältnismä⸗

ßig weniger gebraucht werden , die Haushaltungsko

ſten weit geringer , als Waren ohne Preisſteigerung ,

aber mit ſtarkem Verbrauch

Für die Lebensmittel wie Brot , Kartoffeln uſw . ,

derer erbrauch durch die öffentliche Bewirtſchaf

tung und Verteilung eingeſchränkt iſt , ſind in den

Mjinche pgrlosr 5 Sti
Munchen , Karlsruhe , Straßſüddeutſchen

burg , die entſprechenden Friedensausgaben auf etwa

81 bis 89 Prozent zurückgegangen . Dagegen haben

dieſe Ausgaben in norddeutſchen Städten , wie

Dresden erlin , trotz ſtark eingeſchränktem Ver⸗

brauch der betreffenden Waren ſchon ſeit längerettungetect

Zeit die Friedenshöhe erreicht . Sonach verbleibt

auch unter dieſem Geſichtspunkt für Süddeutſchland

ein mindeſtens 15 bis 20 Prozent günſtiger Stand .

Die Teuerung in Süddeutſchland , insbeſondere in

Bayern , dürfte bis Ende 1917 nur mit etwa vier

Fünfteln des Ausmaßes der Lebensmittelteuerung

in Norddeutſchland in die Erſcheinung getreten ſein .

Aber

i Maße wie in Norddeutſchland geſtiegen .

wie bemerkt , iſt auch die Kaufkraft hier nicht in

8 *

7 . Bad . Landgemeindenverband .

Statuten⸗Aenderung .

Mit Bezug auf unſere desfallſige Mitteilung in
der letzten Nummer der Zeitſchrift machen wir auf

den der heutigen Nummer als Beilage für die Ver
bandsgemeinden angeſchloſſenen Entwurf der beabſich⸗
tigten Statuten⸗Aenderung beſonders aufmerkſam und
bitten , etwaige Anträge oder Wünſche dazu baldigſt

an unſere Geſchäftsſtelle in Heidelberg gelangen zu

laſſen .
— 0. 8 2

Bad . Candgemeinden⸗Berband e . U.

Rechnungs Ergebniſſe

kür das Jahr 1917 .

[ Sollſ Hat . Reſt
Einnahmen . F. 4 5Ff 14

§ 1. Kaſſenvorrat . 250ʃ45 E
§ 2. Rückſtände 490,40 316ʃ -

§ 3. Vertragsbeèiträge . . 8461 50ʃ-
§ 4 , Zinſen 57191 1
§ 5. Von der Zeitſchrift 366 03 366003

§ 7. Sonſtige Einnahmen —

§ 8. Vorſchüſſe und Wie⸗
dererſatz 499 4991A—4

§ 9. Ausgleichungspoſten 26410 ] 264 . 10
§ 10. Heimbezahlte Kapi⸗

13040 20

13772 32
— — —

1720029
——

talien 4160

14330·86—
Summa 2810318

Ausgaben⸗

Rückſtände 1152/50 115250
Gehalte und Gebüh⸗
ren der Vorſtands⸗

mitglieder ff8l
§ 8. Für das Geſchäfts⸗

büreau 11326641 4132, . 64

§ 4. Sonſtiger Verwal⸗
tungsauſwand 686f82 ] 686 . 82

§ 5. Sonſtige Ausgaben . 26720 16720 00

§ 6. Vorſchüſſe und Wie
dererſatz 499 . —] 216 ( —] f 283

§ 7. Ausgleichungspoſten 264/10 “ 26
§ 8. Angelegte Kapitalien 62391311 6239 31

—— —1 —— —
Summa 14378 ] 87 13990 87

RR

Abſchluß .

Die Einnahmen betragen . M . 14330 86

Ausgaben 8 13990 87

ſomit Kaſſenvorrat . M. 339 99

Vermögensſtand .

1. Kaſſenvorrat 5 90
2. Einnahmerückſtände . .„ 732 93
3. Ausſtehende Kapitalien „ „ „% 1
4. Fahrniſſe 821 01

Summa M. 14933 32

darauf haften Schulden
8

Ausgabsrückſtände . M. 383
——

Reſte reines Vermögen M. 14550 82

Dasſelbe betrng Ende 196606 . . „ 11352 05

ſomit Vermehruig M. 3198 27

Mitgliederſtand .

Am 31. Dezember 1917 gehörten dem Verband an :
Gemeinden

Bürgermeiſter als perſönliche Mitglieder 2

Die Ehrenurkunde für 25jäh⸗ige Dienſtzeit erhielten
die Herren Baßler von Ottenhöfen ,

Steidle von Heinſtetten ,
Fuchs von Hegne und
Schnur von Wangen , Amt Konſtanz .

— . —



—

Ituerverſicherungs⸗Verein Badenia .

Rechnungs⸗Ergebnis

88 6. —— 0

Sicherheitsfonds .
1916 1917 .

Die geſamte A.
betrug auf Jahresſchluß 5291850 5651850

Der Sicherheitsfond beaechnet!nhieraus zu 1 auf 52918 56518

Er betrug bezw . beträgt 27578 32859

in Prozenten des Vollbeſtandes 52 , 09 58,12

ſomit Erhöhung um 6,030/ .

Die Zahl der abgeſchloſſenen — betrug
am Ende des Jahres 1917 461

Davon :

a ) mit jährlicher Prämienzahlunng 285⁵
b) mit Vorauszahlung der Prämien . 48

eer ef , e 4
—

Summa 387

Die fehlenden 124 ſind teils erloſchen , teils mit an⸗

deren Verſicherungen derſelben Gemeinden verſchmolzen .
Die geſamten

7*—ꝗ
betragen :

zu a M. 4793600

zu b 7292⁵0

zu „ 129000

* [ Soll Ha R e ſt

Einnahmen . teee

9 1. Kaſſenvorrat . 30351 ] 303 51 [ —

§ 2 . Rückſtände 40. 05 40051 —

3. Prämien 3994 85 399485 —

§ 4 . Eintrittsgelder . 143480 1434 80 —

8 5. Aus Vergünſtigungs⸗

verträgen 154508 1545 08

§ 6. Zinſen und
ſchreibungen 1416,05 ] 141605

§ 7. Heimbezahlte Kapita
56 41683 31 9681 25 32052 06

§ 8. Erſatz der Rückverſi⸗
cherungs⸗Geſellſchaft . 475 . 70 47570 —

8 9. Sonſtige Einnahmen . 946(66⁵ 946651 —

Summa 51840 —19787 940 32052 06

Ausgaben .

§ t. Entſchädignug für

verſichertes Mobiliar 951 ( 40 95140 — —

92 . Rückvergütung an
ausgeſchiedene Mit⸗

glieder 85 50 85 50

§ 3 . Prämien an die Rück⸗
verſicherung 2025 80l 2025 806 —

5. Ver waltungskofien
767 85] 767 85

6. Koſten für den Er⸗
werb von Wertpa⸗
pieren 98⁰0 —

8 7 Kapite alanlagen 4 51218 4512,18 — —

§ g. Sonſtige Ausgaben 838 40 83840
— — 32 —

Summa 189811318981/13
— —

Al ſchluß .

Die Einnahmen betragen . M. 19787 94

Ausgaben 7 „ 18981 13

ſomit Kaſſenvorrat . M. 806 81

Vermögeusſtand .

1. Ausſtehende Kapitalien . . M. 32052 06

„ ‚
WW 806 81

Summa M. 32858 87

worauf keine
Schulden — —

det ein M. 82858 87

Dasſelbe betrug Ende 191b6 ) . . „ 227588 70

ſomit Vermehrung M. 5280 17

Summa M. 5651850

Brandſchäden wurden ausbezahlt :
1. aus dem Jahre 1916 mit M. 724 40

3 65 111 5 7 27
— —

Summa M. 651 40

Rechnungsbeamter
in einer Amtsſtadt Mittelbadens empfiehlt ſich den

Herren Rechnern im Stellen von Gemeinde⸗

und Stiftungsrechnungen
Angebote unter V. O. 62 an die Geſchäftsſtelle dieſer

Zeitſchrift erbeten .

Im Gemeinde⸗ und Stiftungsweſen erfahrener

Rechnungsſteller
übernimmt die Stellung von Gemeinde und

Stiftungsrechnungen .
Gefl . Zuſchriften unter UH. N. an die

ſtelle des Blattes erbeten .

Geſchäfts⸗

Die Stellung von

ir 7 4

Gemeinderechnungen
wird durch amtlich empfohlenen

prompteſt beſorgt .

Amtsaktuar a. D. Binkert ,

Sachverſtändigen

Bonndorf i. Schw .

Sur gef
Sendungen ſind zu richten :

in Aäneleuzere
* ſtraße 19 ;

ällisigen Beachtung !

) des Landgemeindlenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

00
des Rechnerverbandes ( 8 ) an deſſen Vorſitzenden —

) der Bestellung und des Lersands der Zeitſchrift an die in Bonndorf und

0 im übrigen ar
an die Schriftleitung ilin Konſtanz

— Schützenſtraße 20 —

Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

Verlag :
Schriftleitung : Rechnungsrat Bund

die Bad Amtsreviſoren⸗ und —ſchuh in Konſtanz . Dru
Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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